
Einrichtung eines Ausschusses zur Überarbeitung der Satzung und Ordnungen
auf der 2. ordentlichen Sitzung des Studierendenparlaments
vom 02.08.2017

Das Studierendenparlament hat mit

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

13 1 0
bei 14 abgegebenen und gültigen Stimmen

folgendes beschlossen:

„Einrichtung eines Ausschsuses zur Überarbeitung der Satzung und Ordnungen

Gemäß §13 Absatz 6 Satzung der Studierendenschaft wird ein Ausschuss zur
Überarbeitung der Satzung und Ordnungen eingerichtet. Dieser Ausschuss besteht
entsprechend aus sieben Mitgliedern.

Aufgabe des Ausschusses ist die Prüfung der Satzung und Ordnungen der 
Studierendenschaft sowie die Erarbeitung von Änderungsvorschlägen, die spätestens
in die letzte Sitzung des Studierendenparlaments im Jahr 2017 eingebracht werden sollen.

Zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit soll sich dieser Ausschuss mindestens einmal im
Monat treffen und der Beschluss im Umlaufverfahren möglich sein. Die Aufnahme der
Arbeit des Ausschusses soll als Mitteilung der Studierendenschaft bekanntgegeben werden,
dabei ist auch eine E-Mail-Adresse für Vorschläge durch Studierende anzugeben.
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Folgende Anliegen sind vorrangig zu bearbeiten:

1. Verfahren zur Bestätigung von AStA-Beauftragten in der Wahlordnung

2. Regelung des Falls einer Teilwahlwiederholung in der Wahlordnung

3. Übergabe der für das Studierendenparlament wichtigen Informationen aus den 
Wahllisten an das Präsidium des Studierendenparlaments bei einer konstituierenden
Sitzung (Listenverantwortliche, E-Mail-Adressen der gewählten Mitglieder

4. Umgang mit Änderungsanträgen in der Geschäftsordnung des 
Studierendenparlaments

5. Möglichkeit von Vertretungsmitgliedern im Studierendenparlament

6. Regelung der Wahlen der autonomen Referate“


